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103-2-V

Verordnung  
zur Änderung der  

Delegationsverordnung

vom 3. September 2024

Auf Grund des § 42 Abs. 5 Satz 4 Halbsatz 1 und 
Abs. 6 Satz 4 Halbsatz 1 des Waffengesetzes (WaffG) 
vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I 
S. 1957), das zuletzt durch Art. 228 der Verordnung vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, ver-
ordnet die Bayerische Staatsregierung:

§ 1

§ 1 der Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Janu-
ar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch 
§ 2 der Verordnung vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 331) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Der Nr. 8 wird ein Komma angefügt.

2. Nach Nr. 8 wird folgende Nr. 9 eingefügt:

„9. § 42 Abs. 5 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 und 
Abs. 6 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 des Waf-
fengesetzes“.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 17. September 2024 in 
Kraft.

München, den 3. September 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2130-3-B, 103-2-V

Verordnung  
zur Änderung der  

Zuständigkeitsverordnung im Bauwesen und der  
Delegationsverordnung

vom 3. September 2024

Auf Grund 

 – des § 203 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Art. 3 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 394) geändert worden ist,

 – des § 8 Abs. 3 Satz 6 und des § 9a Abs. 3 Satz 1 
und 3 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 
(BGBl. I S. 1206), das zuletzt durch Art. 1 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) 
geändert worden ist,

 – des § 26 Abs. 5 Satz 3 Halbsatz 2 des Allgemeinen 
Eisenbahngesetzes (AEG) vom 27. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), das zuletzt 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 409) geändert worden ist,

 – des Art. 1 Abs. 3 Satz 1 des Zuständigkeitsgeset-
zes (ZustG) vom 7. Mai 2013 (GVBl. S. 246, BayRS  
2015-1-V), das zuletzt durch § 1 Abs. 4 der Verord-
nung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, und

 – des § 7 Abs. 6 Satz 2 des Kapitalanleger-Musterver-
fahrensgesetzes (KapMuG) vom 16. Juli 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 240) 

verordnet die Bayerische Staatsregierung: 

§ 1

Änderung der  
Zuständigkeitsverordnung im  

Bauwesen

In § 11 Satz 2 der Zuständigkeitsverordnung im Bau-
wesen (ZustVBau) vom 5. Juli 1994 (GVBl. S. 573, BayRS  
2130-3-B), die zuletzt durch Verordnung vom 8. Novem-
ber 2022 (GVBl. S. 661) geändert worden ist, wird die 
Angabe „2024“ durch die Angabe „2027“ ersetzt.

§ 2

Änderung der  
Delegationsverordnung

Die Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 
2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch § 2 
der Verordnung vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 331) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird die Angabe „§ 8 Abs. 3 Satz 3“ durch 
die Angabe „§ 8 Abs. 3 Satz 4“ ersetzt.

b) In Nr. 7 wird die Angabe „Halbsatz 2“ durch 
die Angabe „Halbsatz 1“ ersetzt und die Wör-
ter „(AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2378, 2396, 1994 I S. 2439), zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1795)“ werden gestrichen.

c) Nr. 8 Buchst. c wird aufgehoben.

2. In § 3 Nr. 25 werden die Wörter „§ 6 Abs. 6 Satz 1 
und § 11 Abs. 3 Satz 1 sowie Abs. 4 Satz 1“ durch die 
Angabe „§ 7 Abs. 6 Satz 1“ ersetzt.

3. In § 10 Nr. 1 werden die Wörter „Sätze 1 und 5“ durch 
die Wörter „Satz 1 und 7“ ersetzt.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 17. September 2024 in Kraft.

München, den 3. September 2024

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2013-2-10-W

Verordnung  
zur Änderung der  

Beschussgebührenverordnung

vom 14. August 2024 

Auf Grund des Art. 21 Abs. 1 Satz 1 des Kostenge-
setzes (KG) vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, BayRS 
2013-1-1-F), das zuletzt durch Art. 10 des Gesetzes vom 
21. April 2023 (GVBl. S. 128) geändert worden ist, verordnet 
das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landes-
entwicklung und Energie im Einvernehmen mit dem Bayeri-
schen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat:

§ 1

Die Beschussgebührenverordnung (BeschGebV) 
vom 28. November 2012 (GVBl. S. 669, BayRS 2013-2-
10-W) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Grundsatz“.

2. In § 2 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Gebührenart und -höhe“.

3. § 2 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

‚2Für die Berechnung der Zeitgebühren werden die 
Stundensätze nach Anlage 2 Themenbereich 14 
„Sonstige Leistungen“, Organisationseinheit „Wis-
senschaftlicher Gerätebau und andere Organisa-
tionseinheiten ohne bzw. mit geringer bis mittlerer 
technischer Ausstattung“ der PTB Besondere Gebüh-
renverordnung vom 8. Juni 2021 (BGBl. I S. 1717) in 
der jeweils geltenden Fassung zugrunde gelegt.‘

4. In § 3 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Auslagen“.

5. In § 4 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Gebührenermäßigung“.

6. In § 5 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Gebührenfreiheit“.

7. In § 6 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Gebührenschuldner“.

8. In § 7 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Entstehung und Fälligkeit“.

9. In § 8 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Vorschuss“.

10. In § 9 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Anwendbarkeit des  
Kostengesetzes“.

11. In § 10 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Inkrafttreten“.

12. Die Anlage erhält die aus dem Anhang zu dieser Ver-
ordnung ersichtliche Fassung.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft. 

München, den 14. August 2024

Bayerisches Staatsministerium  
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Hubert A i w a n g e r , Staatsminister
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Anhang
(zu § 1 Nr. 12)

Anlage
(zu § 2 Abs. 2)

Festgebühren

Die nachfolgend aufgeführten Staffelsätze sind auf Kurz- und Langwaffen der gleichen Waffengruppe und des 
gleichen Typs anzuwenden. Dabei wird zwischen folgenden Typen unterschieden:

 – Waffen- und Wechselsysteme mit der gleichen Anzahl von Läufen,
 – Austauschläufe mit der gleichen Anzahl von Läufen,
 – Wechseltrommeln,
 – Einsteckläufe,
 – Waffenteile.

Für Austauschläufe, Wechseltrommeln, Wechselsysteme und Waffenteile, die zum Beschuss in Waffen ein- bzw. aus-
gebaut werden müssen, wird der zusätzlich erforderliche Mehraufwand berechnet.

Nr. Gegenstand EUR

1. Kurzwaffen (Gebühr je Lauf)
1.1. Pistolen, Pistolen-Austauschläufe und Pistolen-Waffenteile für patronierte Munition
1.1.1. für die 1. bis einschließlich 5. Waffe 20,00
1.1.2. für die 6. bis einschließlich 150. Waffe 7,00
1.1.3. bei mehr als 150 Waffen 7,00
1.2. Pistolen, Pistolen-Austauschläufe und Pistolen-Waffenteile für Schreckschuss-, Reiz- und 

Signalmunition
1.2.1. für die 1. bis einschließlich 5. Waffe 10,00
1.2.2. für die 6. bis einschließlich 150. Waffe 3,50
1.2.3. bei mehr als 150 Waffen 3,50
1.3. Pistolen, Pistolen-Austauschläufe und Pistolen-Waffenteile für nicht patroniertes Schwarzpulver
1.3.1. für die 1. bis einschließlich 5. Waffe 70,00
1.3.2. für die 6. bis einschließlich 150. Waffe 40,00
1.3.3. bei mehr als 150 Waffen 40,00
1.4. Revolver, Revolver-Austauschläufe und Revolver-Wechseltrommeln für patronierte Munition
1.4.1. für die 1. bis einschließlich 5. Waffe 20,00
1.4.2. für die 6. bis einschließlich 150. Waffe 7,00
1.4.3. bei mehr als 150 Waffen 7,00
1.5. Revolver, Revolver-Austauschläufe und Revolver-Wechseltrommeln für Schreckschuss-,  

Reiz- und Signalmunition
1.5.1. für die 1. bis einschließlich 5. Waffe 10,00
1.5.2. für die 6. bis einschließlich 150. Waffe 3,50
1.5.3. bei mehr als 150 Waffen       3,50
1.6. Revolver, Revolver-Austauschläufe und Revolver-Wechseltrommeln für nicht patroniertes 

Schwarzpulver
1.6.1. für die 1. bis einschließlich 5. Waffe 70,00
1.6.2. für die 6. bis einschließlich 150. Waffe 40,00
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Nr. Gegenstand EUR

1.6.3. bei mehr als 150 Waffen 40,00
2. Langwaffen (Gebühr je Lauf)
2.1. Büchsen, Flinten, Büchsen- und Flinten-Austauschläufe, Büchsen- und Flinten-Waffenteile 

und Einsteckläufe für patronierte Zentralfeuermunition
2.1.1. für die 1. bis einschließlich 5. Waffe 25,00
2.1.2. für die 6. bis einschließlich 150. Waffe 9,00
2.1.3. bei mehr als 150 Waffen 9,00
2.2. Büchsen, Flinten, Büchsen- und Flinten-Austauschläufe, Büchsen- und Flinten-Waffenteile 

und Einsteckläufe für patronierte Randfeuermunition
2.2.1. für die 1. bis einschließlich 5. Waffe 20,00
2.2.2. für die 6. bis einschließlich 150. Waffe 7,00
2.2.3. bei mehr als 150 Waffen 7,00
2.3. Büchsen, Flinten, Büchsen- und Flinten-Austauschläufe, Büchsen- und Flinten-Waffenteile  

für nicht patroniertes Schwarzpulver
2.3.1. für die 1. bis einschließlich 5. Waffe 70,00
2.3.2. für die 6. bis einschließlich 150. Waffe 40,00
2.3.3. bei mehr als 150 Waffen 40,00
2.4. Salutwaffen und Salutwaffen-Waffenteile im Rahmen der Beschussprüfung
2.4.1. für die 1. bis einschließlich 5. Waffe 25,00
2.4.2. für die 6. bis einschließlich 150. Waffe 9,00
2.4.3. bei mehr als 150 Waffen 9,00
3. Munition (Gebühr je Los)
3.1. Munitionszulassung
3.1.1. bis zu einer Losgröße bis 1 000 Stück 110,00
3.1.2. bei Losgrößen von 1 001 bis 3 000 Stück 320,00
3.1.3. bei Losgrößen von 3 001 bis 35 000 Stück 530,00
3.1.4. bei Losgrößen von 35 001 bis 150 000 Stück 740,00
3.1.5. bei Losgrößen von 150 001 bis 1 500 000 Stück 950,00
3.2. Fabrikationskontrolle
3.2.1. bis zu einer Losgröße bis 1000 Stück 85,00
3.2.2. bei Losgrößen von 1 001 bis 3 000 Stück 215,00
3.2.3. bei Losgrößen von 3 001 bis 35 000 Stück 350,00
3.2.4. bei Losgrößen von 35 001 bis 150 000 Stück 500,00
3.2.5. bei Losgrößen von 150 001 bis 500 000 Stück 660,00
3.2.6. bei Losgrößen von 500 001 bis 1 500 000 Stück 830,00
4. Ausstellung von Bescheinigungen 22,00
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2170-2-1-A

Verordnung  
zur Änderung der  

Durchführungsverordnung zum  
Bayerischen Schwangerenberatungsgesetz

vom 23. August 2024

Auf Grund des Art. 18 Abs. 2 Satz 2 des Bayerischen 
Schwangerenberatungsgesetzes (BaySchwBerG) vom 
9. August 1996 (GVBl. S. 320, BayRS 2170-2-A), das 
zuletzt durch § 1 Abs. 171 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, verordnet das 
Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und So-
ziales im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsminis-
terium der Finanzen und für Heimat und dem Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration:

§ 1

Änderung der  
Durchführungsverordnung zum  

Bayerischen Schwangerenberatungsgesetz

Die Durchführungsverordnung zum Bayerischen 
Schwangerenberatungsgesetz (BaySchwBerV) vom 
28. Juli 2005 (GVBl. S. 350, BayRS 2170-2-1-A), die zu-
letzt durch § 1 Abs. 172 der Verordnung vom 26. März 
2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. In § 1 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „BaySchwBerG“ 
durch die Wörter „des Bayerischen Schwangerenbe-
ratungsgesetzes (BaySchwBerG)“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Die zuschussfähigen Personalausgaben 
sind in der Höhe begrenzt bis zu Höchstbe-
trägen, die jährlich durch das Staatsminis-
terium für Familie, Arbeit und Soziales be-
kanntgegeben werden.“

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 wird das Wort „Kosten-
pauschalen“ durch das Wort „Höchstbeträge“ 

ersetzt.

bb) Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchst. a wird die Angabe „10“ 
durch die Angabe „S 15 Fallgruppe 1“ 
ersetzt.

bbb) In Buchst. b wird die Angabe „Ent-
geltgruppe 9“ durch die Wörter „in der 
Regel Entgeltgruppe S 11b, in be-
gründeten Einzelfällen Entgeltgruppe 
S 12“ ersetzt.

cc) Nr. 4 wird aufgehoben.

dd) Die Nrn. 5 bis 8 werden die Nrn. 4 bis 7.

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) 1Bemessungsgrundlage für den Höchst-
betrag ist eine wöchentliche Arbeitszeit von 
40 Stunden (regelmäßige Arbeitszeit) für eine 
vollzeitbeschäftigte Fach- oder Verwaltungskraft. 
2Für Personal, für das eine Beschäftigung mit ei-
ner geringeren als der regelmäßigen Arbeitszeit 
im Sinne des Satzes 1 vereinbart ist, wird die 
Höhe der zuschussfähigen Personalausgaben 
bis zum Anteil des Höchstbetrages begrenzt, 
der dem Verhältnis der vereinbarten zur regel-
mäßigen Arbeitszeit entspricht. 3Bei Vereinba-
rung einer längeren Arbeitszeit kann maximal 
der Höchstbetrag im Sinne des Satzes 1 als zu-
schussfähig anerkannt werden.“

d) In Abs. 4 wird das Wort „Pauschale“ durch das 
Wort „Zuwendung“ ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 7 wird die Angabe „BaySchwBerG“ durch 
die Wörter „Bayerischen Schwangerenbera-
tungsgesetz“ ersetzt.

b) In Nr. 8 wird die Angabe „22-“ durch die Angabe 
„20-“ ersetzt.
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4. Nach § 4 wird folgender § 5 eingefügt:

„§ 5

Geschäftsführungs- und Regiekosten

1Zu den zuschussfähigen Personal- und Sach-
ausgaben gehören auch die Geschäftsführungs- und 
Regiekosten des Trägers bis zur Höhe von 2 150 €  
pro geförderter Fachkraft- und Verwaltungskraftstelle.  
2Berücksichtigungsfähig sind nur die Geschäfts-
führungs- und Regiekosten, die für den Betrieb als 
Schwangerenberatungsstellen verausgabt werden.“

5. Der bisherige § 5 wird § 6.

6. Der bisherige § 6 wird § 7 und wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Satz 3 werden nach den Wörtern „Per-
sonalausgaben (§§ 1 und 2)“ die Wörter „ , Ge-
schäftsführungs- und Regiekosten (§ 5)“ eingefügt.

b) In Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe „200,00 €“ 
durch die Angabe „200 €“ ersetzt.

7. § 6a wird § 7a.

8. Der bisherige § 7 wird § 8 und in der Überschrift 
werden die Wörter „In-Kraft-Treten“ durch das Wort 
„Inkrafttreten“ ersetzt. 

§ 2

Weitere Änderung der  
Durchführungsverordnung zum  

Bayerischen Schwangerenberatungsgesetz

§ 2 Abs. 2 Nr. 6 der Durchführungsverordnung 
zum Bayerischen Schwangerenberatungsgesetz  
(BaySchwBerV) vom 28. Juli 2005 (GVBl. S. 350, BayRS 

2170-2-1-A), die zuletzt durch § 1 dieser Verordnung ge-
ändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„6. der für das Förderjahr geltende prozentuale Versor-
gungszuschlag aus dem Gesamtbetrag nach den 
Nrn. 1 bis 5; der prozentuale Versorgungszuschlag 
ergibt sich aus der Summe der jeweils zum 1. Januar 
eines Förderjahres geltenden prozentualen Arbeitge-
beranteile

a) zur Sozialversicherung,

b) an der U2-Umlage,

c) an den Beiträgen zur Berufsgenossenschaft,  
wobei der durchschnittliche Beitragssatz zur ge-
setzlichen Unfallversicherung zugrunde zu legen 
ist, 

d) an der Umlage zur Versorgungsanstalt des Bun-
des und der Länder,

e) am Sanierungsgeld;“.

§ 3

Inkrafttreten

1Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2024 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 1. Ja-
nuar 2025 in Kraft.

München, den 23. August 2024

Bayerisches Staatsministerium  
für Familie, Arbeit und Soziales

Ulrike S c h a r f , Staatsministerin
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2030-2-27-F

Verordnung  
zur Änderung der  

Bayerischen Beihilfeverordnung 

vom 27. August 2024

Auf Grund des Art. 96 Abs. 5 des Bayerischen Beam-
tengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl. S. 500, 
BayRS 2030-1-1-F), das zuletzt durch Verordnung vom 
4. Oktober 2023 (GVBl. S. 595) geändert worden ist, ver-
ordnet das Bayerische Staatsministerium der Finanzen 
und für Heimat:

§ 1

Die Bayerische Beihilfeverordnung (BayBhV) vom 
2. Januar 2007 (GVBl. S. 15, BayRS 2030-2-27-F), die 
zuletzt durch § 9 des Gesetzes vom 10. März 2023 (GVBl. 
S. 80) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 3 Nr. 2 werden die Wörter „(Art. 36 Abs. 7 
des Bayerischen Besoldungsgesetzes – BayBesG)“ 
gestrichen.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe „bzw.“ durch das 
Wort „oder“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Halbsatz 2 werden die Wörter „ , ggf. 
verlängert um Zeiträume nach § 32 Abs. 5 EStG“ 
gestrichen.

c) In Abs. 3 Nr. 1 wird die Angabe „bzw.“ durch das 
Wort „oder“ ersetzt.

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt ge-
ändert:

aaa) Vor Nr. 1 wird folgende Nr. 1 einge-
fügt:

„1. aus einem neuen Dienstverhält-
nis die Beihilfeberechtigung aus  
einem bereits bestehenden 
Dienst verhältnis,“.

bbb) Die bisherige Nr. 1 wird Nr. 2.

ccc) Die bisherige Nr. 2 wird Nr. 3 und die 
Wörter „ ; dies gilt nicht, soweit es sich 
bei dem neuen Versorgungsbezug um 
ein Witwengeld oder Versorgungsbe-
züge für hinterbliebene Lebenspart-
ner handelt“ werden gestrichen.

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Satz 1 Nr. 3 gilt nicht, soweit es sich bei 
dem neuen Versorgungsbezug um ein Wit-
wengeld oder Versorgungsbezüge für hinter-
bliebene Lebenspartner handelt.“

b) In Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Vor-
schriften“ die Wörter „oder ein dem Grunde nach 
bestehender Anspruch auf Leistungen der Kran-
kenfürsorge in entsprechender Anwendung der 
Beihilferegelungen für Beamtinnen und Beamte“ 
eingefügt.

c) In Abs. 6 Satz 1 wird die Angabe „bzw.“ durch 
das Wort „oder“ ersetzt.

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 und 5 Nr. 2 wird jeweils die An-
gabe „bzw.“ durch das Wort „oder“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Nr. 2 wird die Angabe „BayBesG“ durch 
die Wörter „des Bayerischen Besoldungsgeset-
zes (BayBesG)“ ersetzt.

5. § 7 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 1 wird jeweils die Angabe „bzw.“ durch das 
Wort „oder“ ersetzt.

b) In Nr. 4 wird der Punkt am Ende durch ein Semi-
kolon ersetzt.

c) Folgende Nr. 5 wird angefügt:

„5. Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Erbringung medizinischer Leistungen mittels 
Telekommunikationstechnologien für die Be-
schaffung, den Betrieb oder die technische  
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Anbindung der Endgeräte sowie für Telekom-
munikationsdienstleistungen; dies gilt nicht  
für Aufwendungen für Geräte und deren 
Betrieb, die ausschließlich für eine medizini-
sche Behandlung notwendig sind.“

6. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) 1Zu den psychotherapeutischen Leistun-
gen gehören Leistungen der 

1. psychosomatischen Grundversorgung (§ 10), 

2. Gruppenpsychotherapeutischen Grundver-
sorgung (Abs. 4),

3. psychotherapeutischen Akutbehandlung 
(Abs. 6),

4. tiefenpsychologisch fundierten und analyti-
schen Psychotherapien (§ 11),

5. Verhaltenstherapien (§ 12), 

6. Systemischen Therapie (§ 12a).“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nr. 2 werden die Wörter „höchstens 
fünf, bei analytischer Psychotherapie 
bis zu acht“ durch das Wort „den“ er-
setzt und nach dem Wort „Sitzungen“ 
wird die Angabe „nach Abs. 5“ ein-
gefügt.

bbb) In Nr. 3 wird jeweils die Angabe „bzw.“ 
durch das Wort „oder“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden die Wörter „zuletzt geän-
dert 22. November 2019 (BAnz AT 23. Ja-
nuar 2020 B4)“ durch die Wörter „in der je-
weils geltenden Fassung“ ersetzt.

c) Nach Abs. 2 werden die folgenden Abs. 3 bis 5 
eingefügt:

„(3) Auf die Einholung eines Gutachtens 
im Rahmen des Voranerkennungsverfahrens 
nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 kann verzichtet wer-
den, wenn sichergestellt ist, dass die zuständige 
Beihilfefestsetzungsstelle selbst in der Lage ist, 
Notwendigkeit, Art und Umfang der Behandlung 

zu bewerten.

(4) 1Aufwendungen für die Gruppenpsycho-
therapeutische Grundversorgung sind je Krank-
heitsfall für bis zu vier Sitzungen in Einheiten von 
100 Minuten beihilfefähig. 2Bei Personen, die 
das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
und bei Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung sind unter Einbeziehung von Bezugsperso-
nen zusätzlich bis zu 100 Minuten je Krankheits-
fall beihilfefähig. 3Die Sitzungen können auch in 
Einheiten von 50 Minuten unter entsprechender 
Erhöhung der Gesamtzahl der Sitzungen durch-
geführt werden.

(5) 1Aufwendungen für bis zu fünf probato-
rische Sitzungen, bei analytischer Psychothe-
rapie für bis zu acht probatorische Sitzungen, 
sind beihilfefähig, auch wenn Bezugspersonen 
einbezogen werden. 2Bei Personen, die das 21. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, und bei 
Menschen mit einer geistigen Behinderung sind 
zwei zusätzliche probatorische Sitzungen beihil-
fefähig. 3Die probatorische Sitzung umfasst im 
Einzelsetting 50 Minuten und im Gruppenset-
ting 100 Minuten. 4Probatorische Sitzungen im 
Gruppensetting können auch in Einheiten von 
50 Minuten unter entsprechender Erhöhung der 
Gesamtzahl der Sitzungen durchgeführt werden. 
5Probatorische Sitzungen sind nicht auf die bei-
hilfefähigen Kontingente der Behandlungen von 
Kurz- oder Langzeittherapien anzurechnen.“

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 6 und wie folgt 
geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Aufwendungen für Leistungen einer psy-
chotherapeutischen Akutbehandlung sind als  
Einzeltherapie in Einheiten von mindestens 
25 Minuten bis zu 24 Sitzungen je Krank-
heitsfall beihilfefähig.“

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Für Personen, die das 21. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, und für Menschen mit 
einer geistigen Behinderung sind abwei-
chend von Satz 1 bis zu 30 Sitzungen als 
Einzeltherapie unter Einbeziehung von Be-
zugspersonen beihilfefähig.“

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und in Halb-
satz 2 wird das Wort „gilt“ durch die Wörter 
„und Abs. 3 gelten“ ersetzt.
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dd) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

e) Die bisherigen Abs. 4 und 5 werden die Abs. 7 
und 8.

f) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 9 und die Angabe 
„bzw.“ wird jeweils durch das Wort „oder“ ersetzt.

g) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 10.

7. In § 10 Abs. 3 Satzteil vor Nr. 1 und Abs. 4 wird jeweils 
die Angabe „bzw.“ durch das Wort „oder“ ersetzt. 

8. § 11 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wör-
ter „nach Anlage Nr. 860 bis 865 GOÄ“ ge-
strichen.

bb) In Satz 5 wird der Punkt am Ende durch die 
Wörter „ , auch in Fällen des § 9 Abs. 3.“ er-
setzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Angabe „bzw.“ durch 
das Wort „oder“ ersetzt und nach der Anga-
be „24 Sitzungen“ die Wörter „ , bei Perso-
nen, die das 21. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, und bei Menschen mit einer 
geistigen Behinderung für nicht mehr als 30 
Sitzungen unter Einbeziehung von Bezugs-
personen,“ eingefügt.

bb) In Satz 3 wird nach der Angabe „24“ die An-
gabe „oder 30“ eingefügt.

c) In Abs. 5 Satz 1 Satzteil vor Nr. 1, Satz 2 Satz-
teil vor Nr. 1 und im Satzteil nach Nr. 3 sowie in 
Satz 3 wird jeweils die Angabe „bzw.“ durch das 
Wort „oder“ ersetzt.

d) Abs. 7 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1.

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Abweichend von Satz 1 sind bei einem Be-
ginn der Behandlung zwischen dem 18. und 
dem 21. Lebensjahr auch Aufwendungen 
für Behandlungen von Therapeutinnen und 
Therapeuten im Sinne des Abs. 6 zu den in 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 sowie Satz 3 ge-

nannten Grundsätzen beihilfefähig.“

9. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satzteil vor Nr. 1 werden die Wörter 
„nach Anlage Nr. 870 und 871 GOÄ“ gestrichen.

b) In Abs. 3 Satzteil vor Nr. 1 und Satz 2 wird jeweils 
die Angabe „bzw.“ durch das Wort „oder“ ersetzt.

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1.

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Abweichend von Satz 1 sind bei einem Be-
ginn der Behandlung zwischen dem 18. und 
dem 21. Lebensjahr auch Aufwendungen 
für Behandlungen von Therapeutinnen und 
Therapeuten im Sinne des Abs. 4 beihilfe-
fähig.“

10. In § 12a Abs. 3 Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 und Satz 2 
wird jeweils die Angabe „bzw.“ durch das Wort „oder“ 
ersetzt.

11. In § 18 Satz 1 Nr. 4 werden nach dem Wort „Medi-
zinproduktegesetzes“ die Wörter „in der am 25. Mai 
2021 geltenden Fassung“ eingefügt.

12. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Aufwendungen für Ergotherapie (Teil 9 der 
Anlage 3) einschließlich der verbrauchten 
Stoffe sind bei einer schriftlichen Verord-
nung durch eine Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin oder einen Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, durch eine 
Psychologische Psychotherapeutin oder  
einen Psychologischen Psychotherapeuten 
ebenfalls beihilfefähig.“

bb) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die 
Sätze 3 und 4.

cc) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5 und die An-
gabe „Satz 3“ wird durch die Angabe „Satz 4“ 
ersetzt.

b) In Abs. 2 Satz 1 Satzteil vor Nr. 1 wird die An-
gabe „bzw.“ durch das Wort „oder“ ersetzt. 
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c) Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 werden nach der Anga-
be „(MAT)“ die Wörter „oder eine medizini-
sche Trainingstherapie (MTT)“ eingefügt.

bb) In Nr. 1 wird jeweils die Angabe „bzw.“ durch 
das Wort „oder“ ersetzt.

13. § 19b wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird die Angabe „bzw.“ durch 
das Wort „oder“ ersetzt.

b) Im Wortlaut werden die Angabe „bzw.“ durch das 
Wort „oder“ sowie die Angabe „Abs. 3“ durch die 
Angabe „Abs. 5 und 6“ ersetzt.

14. § 21 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „sowie“ durch ein 
Komma ersetzt und die Wörter „sowie für digitale 
Gesundheitsanwendungen“ werden angefügt.

b) In Abs. 2 wird nach dem Wort „gewordenen“ die 
Wörter „oder verlorengegangenen“ eingefügt.

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „und Geräte“ 
durch die Wörter „ , Geräte und Körperer-
satzstücke“ ersetzt.

bb) Die Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„2Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für

1. Batterien für Hörgeräte, 

2. Pflege- und Reinigungsmittel für Kon-
taktlinsen sowie

3. Versicherungen für Hilfsmittel, Geräte 
und Körperersatzstücke im Sinne des 
Abs. 1 Satz 1.

3Die Sätze 1 und 2 Nr. 1 und 2 gelten nicht 
für Personen bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres.“

d) Folgender Abs. 8 wird angefügt:

„(8) 1Beihilfefähig sind Aufwendungen für di-
gitale Gesundheitsanwendungen, 

1. die im vom Bundesinstitut für Arzneimittel 

und Medizinprodukte veröffentlichten Ver-
zeichnis für digitale Gesundheitsanwendun-
gen nach § 139e SGB V enthalten sind, 

2. nach schriftlicher Verordnung einer Ärztin, 
eines Arztes, einer Psychotherapeutin oder 
eines Psychotherapeuten,

3. in Höhe der Kosten für die Standardversion, 
sofern nicht aus ärztlicher oder therapeuti-
scher Sicht die Notwendigkeit einer erweiter-
ten Version schriftlich begründet wurde.

2Daneben sind die Aufwendungen für notwendi-
ges und angemessenes Zubehör, soweit es aus-
schließlich für die Nutzung der Software zwingend 
erforderlich ist, beihilfefähig. 3Nicht beihilfefähig 
sind Aufwendungen für

1. die zur Nutzung der digitalen Gesundheits-
anwendung erforderlichen Endgeräte, deren 
technische Anbindung, Betrieb oder Tele-
kommunikationsdienstleistungen,

2. Zweit- oder Mehrfachbeschaffungen zur 
Nutzung auf verschiedenen Endgeräten; 
dies gilt auch für den Fall, dass eine teurere 
Version der digitalen Gesundheitsanwen-
dung Lizenzen für die Nutzung auf mehreren 
Endgeräten beinhaltet und

3. Zubehör, das den allgemeinen Lebenshal-
tungskosten zuzurechnen ist, insbesondere 
Aktualisierungs- oder Ergänzungssoftware 
für Betriebsprogramme, Kopfhörer, Mikro-
fone oder vergleichbare Hardware, digitale 
Waagen.“

15. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 1 wird die Angabe 
„bzw.“ durch das Wort „oder“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In den Nrn. 1 und 2 werden jeweils nach der 
Angabe „(dpt)“ die Wörter „ ; bei Mehrstär-
kengläser ist der Fernteil maßgebend“ ein-
gefügt.

bb) In Nr. 3 werden die Wörter „Dreistufen- oder 
Multifokalgläser“ durch das Wort „Gleitsicht-
gläser“ ersetzt.

c) In Abs. 3 Satz 2 Satzteil vor Nr. 1 wird die Anga-
be „bzw.“ durch das Wort „oder“ ersetzt.
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d) In Abs. 9 wird das Wort „Bildschirmbrillen“ durch 
das Wort „Bildschirmarbeitsbrillen“ ersetzt.

16. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 23

Aufwendungen für Blindenhilfsmittel sowie  
die erforderliche Schulung in Orientierung  

und Mobilität“.

b) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird die Angabe „ggf.“ gestrichen.

bb) Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchst. a wird die Angabe „63,50 €“ 
durch die Angabe „85,00 €“ ersetzt.

bbb) In Buchst. b wird die Angabe „50,48 €“ 
durch die Angabe „68,00 €“ ersetzt.

ccc) In Buchst. c wird die Angabe „0,30 €,“ 
durch die Angabe „0,40 €;“ ersetzt.

cc) Buchst. d wird aufgehoben.

dd) In Nr. 4 wird die Angabe „ggf.“ gestrichen.

17. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden die Wörter „ , Über-
gangspflege im Krankenhaus“ angefügt.

b) Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Die Aufwendungen einer nach Abs. 4 verord-
neten

1. notwendigen vorübergehenden häuslichen 
Krankenpflege in Form von Grundpflege und 
hauswirtschaftlicher Versorgung oder 

2. psychiatrischen häuslichen Krankenpflege  
in Form von Grundpflege und hauswirtschaft-
licher Versorgung

sind beihilfefähig;“.

c) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Im Satzteil vor Nr. 1 werden vor dem Wort 
„Kurzzeitpflege“ die Wörter „nach Abs. 4 ver-

ordnete“ eingefügt.

bb) In Nr. 2 wird das Wort „und“ durch einen 
Punkt ersetzt.

cc) Nr. 3 wird aufgehoben.

d) Die folgenden Abs. 3 und 4 werden angefügt:

„(3) 1Aufwendungen für eine Übergangs-
pflege, die im unmittelbaren Anschluss an eine 
Krankenhausbehandlung (§ 28) vom Kranken-
haus erbracht wird, sind für längstens zehn Tage 
je Krankenhausbehandlung beihilfefähig, wenn 

1. häusliche Krankenpflege (Abs. 1) oder 

2. Kurzzeitpflege (Abs. 2, § 34) oder

3. Behandlungen in Rehabilitationseinrichtun-
gen (§ 29) oder

4. Pflegeleistungen nach Abschnitt VI 

nicht oder nur unter erheblichem Aufwand er-
bracht werden können. 2Beihilfefähig sind die 
Aufwendungen bis zur Höhe der auf der Grund-
lage des § 39e SGB V in Verbindung mit § 132m 
SGB V vereinbarten Kosten. 3Nicht beihilfefähig 
sind während des Zeitraums der Übergangspfle-
ge Wahlleistungen im Sinne des Art. 96 Abs. 2 
Satz 7 BayBG.

(4) Voraussetzung für eine Anerkennung der 
Beihilfefähigkeit ist bei Leistungen nach

1. Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 Nr. 1, Satz 2 und 3  
sowie Abs. 2 die Verordnung durch eine Ärz-
tin oder einen Arzt,

2. Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 Nr. 2 die Verord-
nung durch 

a) eine Fachärztin oder einen Facharzt für

aa) Nervenheilkunde,

bb) Neurologie,

cc) psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie,

dd) Psychiatrie und Psychotherapie,

ee) Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
-psychotherapie; in therapeutisch 
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begründeten Fällen auch in der 
Übergangsphase ab dem vollen-
deten 18. Lebensjahr bis zur Voll-
endung des 21. Lebensjahres der 
Patientin oder des Patienten,

b) eine Psychologische Psychotherapeu-
tin oder einen Psychologischen Psy-
chotherapeuten,

c) eine Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutin oder einen Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten; in the-
rapeutisch begründeten Fällen auch in 
der Übergangsphase ab dem vollende-
ten 18. Lebensjahr bis zur Vollendung 
des 21. Lebensjahres der Patientin 
oder des Patienten,

3. Abs. 3 die Verordnung durch die behandeln-
de Krankenhausärztin oder den behandeln-
den Krankenhausarzt.“

18. In § 24a Abs. 1 Satz 5 und § 25 Abs. 3 Satz 1 wird je-
weils die Angabe „bzw.“ durch das Wort „oder“ ersetzt.

19. § 26 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nr. 5 werden nach dem Wort „Behand-
lungen“ die Wörter „sowie bei Inanspruchnahme 
von Vorsorgemaßnahmen nach § 41“ eingefügt.

b) In Satz 3 Halbsatz 2 wird nach dem Wort „Reise-
kostengesetzes“ die Angabe „(BayRKG)“ einge-
fügt.

20. In § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 werden nach der Angabe 
„(BPflV)“ die Wörter „sowie tagesstationäre Behand-
lungen nach § 115e SGB V“ eingefügt.

21. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut wird Satz 1 und im Satzteil nach 
Nr. 3 werden die Wörter „folgenden Absätze“ 
durch die Angabe „Abs. 2 bis 7“ ersetzt.

bb) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Aufwendungen für ambulante Rehabilitati-
onsmaßnahmen in Rehabilitationseinrichtun-
gen oder durch wohnortnahe Einrichtungen 
sind nach Maßgabe des Abs. 8 beihilfefähig.“

b) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ ge-
strichen.

bb) Die Sätze 2 bis 5 werden aufgehoben.

c) Nach Abs. 5 wird folgender Abs. 6 eingefügt:

„(6) 1Voraussetzung für die Beihilfefähigkeit 
von Aufwendungen bei stationären Maßnah-
men in Einrichtungen nach Abs. 4 ist, dass es 
sich nicht um eine Anschlussheilbehandlung 
(Abs. 2) handelt und nach einer diagnosespezifi-
schen fachärztlichen Bescheinigung die Art und 
Schwere der Erkrankung die stationäre Behand-
lung und die vorgesehene Dauer medizinisch 
notwendig macht und ambulante Behandlungen 
oder eine Kur nicht ausreichend sind. 2Eine Be-
scheinigung nach Satz 1 ist nicht erforderlich, 
wenn die beihilfeberechtigte oder berücksichti-
gungsfähige Person mit der Mitteilung der Ent-
scheidung über die Pflegebedürftigkeit (§ 40) 
eine Rehabilitationsempfehlung erhalten hat, 
aus der hervorgeht, dass die Durchführung einer 
Rehabilitationsmaßnahme im Sinne des Abs. 4 
erforderlich ist. 3Pflegen Beihilfeberechtigte (§ 2 
Abs. 1 und 2) oder berücksichtigungsfähige An-
gehörige (§ 3 Abs. 1 und 2) eine Angehörige oder 
einen Angehörigen ist abweichend von Satz 1 
eine begründete ärztliche Bescheinigung, dass 
die Maßnahme nach Abs. 4 nach Art und vorge-
sehener Dauer notwendig ist, ausreichend. 4Die 
Beihilfefähigkeit ist ab einer Dauer von 30 Tagen 
von der vorherigen Anerkennung der Beihilfe-
fähigkeit durch die Beihilfestelle abhängig. 5Die 
Anerkennung wird erteilt, wenn die lange Dauer 
ärztlich besonders begründet wird oder durch 
eine medizinische Bescheinigung nachgewiesen 
ist.“

d) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 7 und wie folgt 
geändert:

aa) In Satz 1 Nr. 5 Satzteil vor Satz 2 Halbsatz 2 
wird die Angabe „von 0,20 €“ durch die Wör-
ter „und dem in Art. 6 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 
BayRKG genannten Betrag“ ersetzt.

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Im Rahmen einer familienorientierten Reha-
bilitation für berücksichtigungsfähige Kinder, 
die an schweren chronischen Erkrankungen, 
insbesondere Krebserkrankungen oder Mu-
koviszidose leiden oder deren Zustand nach 
Operationen am Herzen oder nach Organ-
transplantationen eine solche Maßnahme 
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erfordern, gilt Satz 1 Nr. 3 und 5 unter sinn-
gemäßer Anwendung des Satzes 2 auch für 
mehrere Begleitpersonen aus dem Kreis der 
Familienangehörigen.“

cc) In Satz 4 wird die Angabe „Abs. 5 Satz 2 
bzw. 3“ durch die Wörter „Abs. 6 Satz 1 oder 
Satz 3“ ersetzt.

e) Folgender Abs. 8 wird angefügt:

„(8) 1Aus Anlass einer Behandlung in Ein-
richtungen nach Abs. 1 Satz 2 sind beihilfefähig 
die Aufwendungen

1. für Leistungen nach den §§ 8, 18 und 19, 
auch soweit eine Berechnung in Form von 
Tagespauschalen erfolgt,

2. für nachgewiesene Fahrtkosten bis zu 10 € 
pro Behandlungstag für die Hin- und Rück-
fahrt, sofern die Rehabilitationseinrichtung 
keine kostenfreie Transportmöglichkeit an-
bietet.

2Wurde ein privater Personenkraftwagen be-
nutzt, ist höchstens der in Art. 6 Abs. 6 Satz 1 
Nr. 1 BayRKG genannte Betrag für jeden vollen 
Kilometer der Entfernung zwischen Wohnung 
und der Einrichtung beihilfefähig.“

22. § 30 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 2 werden das Wort „Müttergene-
sungskuren“ durch das Wort „Mütterkuren“ und 
die Angabe „bzw.“ durch das Wort „oder“ er-
setzt.

b) In Abs. 2 wird die Angabe „Abs. 5 Satz 2“ durch 
die Angabe „Abs. 6 Satz 1 oder Satz 3“ ersetzt.

c) In Abs. 3 werden das Wort „Müttergenesungsku-
ren“ durch das Wort „Mütterkuren“ und die Anga-
be „bzw.“ durch das Wort „oder“ ersetzt.

d) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird aufgehoben.

bb) Satz 3 wird Satz 2 und die Wörter „dem 
amts- oder vertrauensärztlichen Gutachten“ 
werden durch die Wörter „einer diagnose-
spezifischen fachärztlichen Bescheinigung“ 
ersetzt.

23. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird die Angabe „689 €“ durch die 
Angabe „761 €“ ersetzt.

bb) In Nr. 2 wird die Angabe „1 341 €“ durch die 
Angabe „1 432 €“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nr. 1 wird die Angabe „316 €“ durch 
die Angabe „332 €“ ersetzt.

bbb) In Nr. 2 wird die Angabe „545 €“ durch 
die Angabe „573 €“ ersetzt.

ccc) In Nr. 3 wird die Angabe „728 €.“ durch 
die Angabe „765 €,“ ersetzt.

ddd) In Nr. 4 wird die Angabe „901 €“ durch 
die Angabe „947 €“ ersetzt.

bb) Satz 7 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. während einer Verhinderungspflege 
nach § 33

a) Abs. 1 für bis zu sechs Wochen je 
Kalenderjahr,

b) Abs. 2 für bis zu acht Wochen je 
Kalenderjahr und“.

cc) In Satz 10 werden die Wörter „Hilfe für be-
hinderte Menschen“ durch das Wort „Behin-
dertenhilfe“ ersetzt.

c) In Abs. 6 wird nach der Angabe „§ 37 Abs. 3“ die 
Angabe „bis 3c“ eingefügt.

24. § 33 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 33

Verhinderungspflege,  
Versorgung bei Inanspruchnahme von  

Vorsorge- oder Rehabilitationsleistungen  
durch die Pflegeperson“.

b) Nach Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt:

„(2) 1Betrifft die Verhinderung nach Abs. 1 
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Satz 1 eine pflegebedürftige Person der Pflege-
grade 4 und 5, die das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet hat, kann der beihilfefähige Höchstbe-
trag nach Abs. 1 Satz 1 um bis zu 100 % des 
Betrages nach § 34 Abs. 1 Satz 1 erhöht werden. 
2Abs. 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.“

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3 und wie folgt 
geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „beihilfefähig.“ durch 
die Wörter „in Fällen

1. nach Abs. 1 für bis zu sechs Wochen und

2. nach Abs. 2 für bis zu zwei Monate

beihilfefähig.“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe „findet Abs. 1“ 
durch die Wörter „finden die Abs. 1 und 2“ 
ersetzt.

d) Die folgenden Abs. 4 und 5 werden angefügt:

„(4) 1Aufwendungen für eine Versorgung ei-
ner pflegebedürftigen beihilfeberechtigten oder 
berücksichtigungsfähigen Person in Einrichtun-
gen nach § 29 Abs. 2 und 4, in der die Pflegeper-
son gleichzeitig selbst Leistungen

1. nach § 29 Abs. 2 und 4 oder

2. einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrich-
tungen nach § 23 Abs. 4 Satz 1 und § 40 
Abs. 2 Satz 1 SGB V, § 15 Abs. 2 des Sechs-
ten Buches Sozialgesetzbuch oder eine ver-
gleichbare stationäre Vorsorge- oder Reha-
bilitationsmaßnahme,

in Anspruch nimmt, sind nach den näheren Vor-
gaben der Sätze 2 bis 4 sowie Abs. 5 beihilfefä-
hig. 2Anstelle der Versorgung in einer Einrichtung 
nach § 29 Abs. 2 und 4 kann eine Versorgung in 
einer vollstationären Pflegeeinrichtung erfolgen, 
wenn die erforderliche Versorgung durch die 
Einrichtung nach § 29 Abs. 2 und 4 nicht sicher-
gestellt werden kann. 3Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht, wenn die pflegebedürftige beihilfeberech-
tigte oder berücksichtigungsfähige Person selbst 
die Voraussetzungen für eine Beihilfegewährung 
nach § 29 Abs. 4 und 6 erfüllt. 4§ 32 Abs. 2 Satz 7 
und 8 gilt nicht, solange sich die Pflegeperson 
in einer Einrichtung nach Satz 1 befindet und 
die pflegebedürftige beihilfeberechtigte oder be-
rücksichtigungsfähige Person nach Satz 1 oder 

Satz 2 versorgt wird.

(5) 1Beihilfefähig sind bei einer Versorgung 
nach Abs. 4 Satz 1 die pflegebedingten Aufwen-
dungen einschließlich der Aufwendungen für Be-
treuung, die Aufwendungen für Leistungen der 
medizinischen Behandlungspflege, die Unter-
kunft und Verpflegung sowie der betriebsnotwen-
digen Investitionsaufwendungen bis zur Höhe 
des durchschnittlichen Gesamtheimentgelts im 
Sinne des § 42a Abs. 5 Satz 2 bis 4 SGB XI. 2Ab-
weichend von Satz 1 sind bei einer Versorgung 
nach Abs. 4 Satz 2 die Aufwendungen in Höhe 
des Gesamtheimentgelts für die jeweilige Pfle-
geeinrichtung im Sinne des § 42a Abs. 5 Satz 5 
SGB XI beihilfefähig. 3§ 29 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 gilt 
entsprechend.“

25. § 34 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „1 612 €“ durch 
die Angabe „1 774 €“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst

„(3) § 33 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend.“

26. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 35

Aufwendungen für Pflegehilfsmittel,  
Maßnahmen zur Verbesserung des  
individuellen Wohnumfelds sowie für  

digitale Pflegeanwendungen“.

b) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Beihilfefähig sind Aufwendungen für

1. Pflegehilfsmittel,

2. Maßnahmen zur Verbesserung des Wohn-
umfeldes der pflegebedürftigen Person,

3. digitale Pflegeanwendungen bei häuslicher 
Pflege, einschließlich ergänzender Unter-
stützungsleistungen durch ambulante Pfle-
geeinrichtungen, deren Erforderlichkeit das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte festgestellt hat, bis zu einem Be-
trag von insgesamt 50 € im Monat,

wenn die private oder soziale Pflegeversicherung 
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hierfür anteilige Zuschüsse gezahlt hat.“

27. § 36 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Daneben sind Aufwendungen für Zuschlä-
ge nach den §§ 43b, 43c, 84 Abs. 9 SGB XI 
sowie § 132g SGB V beihilfefähig.“

bb) In Satz 5 werden nach dem Wort „gilt“ die 
Wörter „mit Ausnahme des Zuschlags nach 
§ 132g SGB V“ eingefügt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Aufwen-
dungen“ die Wörter „zuzüglich eines gege-
benenfalls zustehenden Zuschlags nach 
§ 43c SGB XI“ eingefügt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „bzw.“ durch das 
Wort „oder“ ersetzt.

28. Dem § 37 werden die folgenden Sätze 3 und 4 an-
gefügt:

„3Daneben sind Aufwendungen für einen Zuschlag 
nach § 132g SGB V beihilfefähig. 4Auf diesen Zu-
schlag ist § 31 Abs. 3 nicht anwendbar.“

29. § 38a wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 3 wird das Wort „sowie“ durch ein Kom-
ma ersetzt und nach dem Wort „Wohnumfeldes“ 
werden die Wörter „sowie digitale Pflegeanwen-
dungen“ eingefügt.

b) Nach Nr. 6 wird folgende Nr. 7 eingefügt:

„7. Anschubfinanzierung zur Gründung von am-
bulant betreuten Wohngruppen nach § 32 
Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2 und Satz 2,“.

c) Die bisherige Nr. 7 wird Nr. 8.

30. § 41 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Nr. 3 Halbsatz 2 wird die Angabe „70.“ 
durch die Angabe „75.“ ersetzt.

b) Die Abs. 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„(2) 1Aufwendungen für Maßnahmen im 

Rahmen des Früherkennungsprogramms für 
erblich belastete Personen mit einem erhöhten 
familiären Brust- oder Eierstockkrebsrisiko sind 
für Personen nach den §§ 2 und 3 beihilfefähig, 
wenn die Maßnahmen in einem der in der Anla-
ge 5 Nr. 1 genannten, im Deutschen Konsortium 
Familiärer Brust- und Eierstockkrebs (FBREK) 
zusammengeschlossenen universitären Zentren 
oder von deren Kooperationspartnern durchge-
führt werden. 2Maßnahmen nach Satz 1 umfas-
sen folgende Leistungen:

1. Risikofeststellung, Aufklärung und interdiszi-
plinäre Beratung,

a) 900 € pro Familie für eine einmalige 
Risikofeststellung mit einer Aufklärung 
sowie einer interdisziplinären Erstbera-
tung, einer Stammbaumerfassung und 
der Mitteilung des Genbefundes; die 
Pauschale umfasst auch die Beratung 
weiterer Familienmitglieder,

b) bei Aufklärung zur diagnostischen ge-
netischen Untersuchung durch einen 
Kooperationspartner der in Anlage 5 
Nr. 1 genannten Zentren

aa) 400 €, sofern keine Anschluss-
betreuung im kooperierenden 
FBREK-Zentrum mehr erfolgt, oder

bb) 600 €, sofern noch eine An-
schlussbetreuung im kooperieren-
den FBREK-Zentrum erfolgt,

c) 113 € einmalig für ein Entscheidungs-
coaching für BRCA1/2-Mutationträge-
rinnen durch spezialisiert Pflegende,

2. Genetische Untersuchung,

a) 3 500 € für eine genetische Untersu-
chung bei einer an Brust- oder Eier-
stockkrebs erkrankten Person (Index-
fall); die genetische Analyse wird bei 
den Indexfällen durchgeführt; dabei 
handelt es sich in der Regel um einen 
diagnostischen Gentest, dessen Kos-
ten der erkrankten Person zugerechnet 
werden,

b) 250 € für einen prädikativen Gentest; 
ein prädiktiver Gentest liegt vor, wenn 
sich aus dem Test keine Therapieopti-
onen für die Indexperson mehr ableiten 
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lassen, die genetische Analyse also kei-
nen diagnostischen Charakter hat; eine 
solche Situation ist gesondert durch 
eine schriftliche ärztliche Stellungnah-
me zu attestieren; die Kosten einer sich 
als prädiktiver Gentest darstellenden 
genetischen Analyse der Indexperson 
werden der gesunden ratsuchenden 
Person zugerechnet oder

c) sofern ratsuchende Personen bis 2015 
getestet wurden,

aa) 2 600 € bei einer erneuten Gen-
panel-Untersuchung zur Komplet-
tierung der Indextestung oder 

bb) 920 € für eine bioinformatorische 
Auswertung bei Vorliegen von Da-
ten aus einer Komplementärdiag-
nostik,

3. Intensivierte Früherkennungs- und Nach-
sorgemaßnahmen,

a) 672,80 € jährlich für intensivierte Früh-
erkennungs- und Nachsorgemaßnah-
men oder

b) einmalig 672,80 €, sofern wegen des 
Wegfalls des erhöhten Risikos bei Nicht-
erkrankten die intensivierte Früherken-
nung beendet wird und im entsprechen-
den Kalenderjahr noch keine Pauschale 
nach Buchst. a erstattet wurde.

3Aufwendungen nach Satz 2 Nr. 2 sind 
nicht nebeneinander beihilfefähig. 4Aufwendun-
gen für präventive Operationen sind nicht Be-
standteil der Früherkennungsmaßnahmen nach 
Satz 2 Nr. 3.

(3) 1Aufwendungen für Maßnahmen im Rah-
men des Früherkennungsprogramms für erblich 
belastete Personen mit einem erhöhten familiä-
ren Darmkrebsrisiko sind für Personen nach den 
§§ 2 und 3 beihilfefähig, wenn die Maßnahmen 
in einem der in der Anlage 5 Nr. 2 genannten, 
im Deutschen Konsortium Familiärer Darmkrebs 
(Hereditäres Nicht-Polypöses Colorektales Car-
cinom – HNPCC) zusammengeschlossenen uni-
versitären Zentren durchgeführt werden. 2Maß-
nahmen nach Satz 1 umfassen die 

1. Risikofeststellung und interdisziplinäre Be-
ratung,

a) einmalig 600 € für die erstmalige 
Risiko feststellung und interdisziplinäre 
Beratung einschließlich Erhebung des 
Familienbefundes und Organisation 
der diagnostischen Abklärung unter der 
Voraussetzung, dass die revidierten 
Bethesda-Kriterien in der Familie der 
ratsuchenden Person erfüllt sind,

b) 300 € für jede weitere Beratung einer 
Person, in deren Familie bereits das 
Lynch-Syndrom oder Polyposis-Syn-
drom bekannt ist,

2. Tumorgewebsdiagnostik,

500 € für die immunhistochemische Unter-
suchung am Tumorgewebe hinsichtlich der 
Expression der Mismatch-Reparatur-Gene 
MLH1, MSH2, MSH6 und PMS sowie ge-
gebenenfalls die Mikrosatellitenanalyse und 
Testung auf somatische Mutationen im Tu-
morgewebe; ist die Analyse des Tumorge-
webes negativ und das Ergebnis eindeutig, 
sind Aufwendungen für weitere Untersu-
chungen auf eine Mutation nicht beihilfe-
fähig,

3. Genetische Analyse,

a) 3 500 € für eine genetische Analyse 
zur Mutationssuche auf eine bis dahin 
in der Familie nicht identifizierte Keim-
bahnmutation bei einer an Darmkrebs 
erkrankten Person (Indexfall) oder bei 
Vorliegen der Voraussetzungen bei ei-
ner ratsuchenden Person (Verdachts-
fall), wenn die Einschlusskriterien und 
möglichst eine abgeschlossene Tu-
morgewebsdiagnostik, die auf das Vor-
liegen einer MMR-Mutation hinweist, 
vorliegen,

b) 350 € für die prädiktive oder diagnos-
tische Testung weiterer Personen auf 
eine in der Familie bekannte Genmu-
tation,

4. Früherkennungsmaßnahmen,

540 € für eine jährliche endoskopische Unter-
suchung des Magendarmtraktes einschließ-
lich Biopsien, Polypektomien und Videoen-
doskopien unter den Voraussetzungen, dass 
ein Lynch- oder ein Polyposis-Syndrom vor-
liegt.“
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c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 2 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

bb) Folgende Nr. 3 wird angefügt:

„3. ärztlich verordnete zugelassene Arznei-
mittel zur Präpositionsprophylaxe.“

31. § 43 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 Spalte „Indikationen“ wird wie 
folgt geändert:

a) In Spiegelstrich 1 wird der Punkt am Ende durch 
ein Komma ersetzt.

b) Folgender Spiegelstrich wird angefügt:

–„ nach Kryokonservierung gemäß Abs. 4 bei 
nachgewiesener Fertilitätsstörung der Frau 
unabhängig von einer männlichen Fertili-
tätsstörung.“

32. In § 44 Abs. 5 Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe 
„bzw.“ durch das Wort „oder“ ersetzt.

33. In § 45 Abs. 1 Satz 5 werden die Wörter „stationären 
Notfallbehandlungen“ durch die Wörter „Notfallbe-
handlungen in Krankenhäusern“ ersetzt.

34. In § 46 Abs. 6 Satz 2 werden die Wörter „bzw. das 
Staatsministerium“ durch die die Wörter „– im staatli-
chen Bereich das Staatsministerium –“ ersetzt.

35. § 47 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2 wird die Angabe „29“ 
durch die Angabe „28“ ersetzt.

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 Halbsatz 2 wird die Angabe „bzw.“ 
durch das Wort „oder“ ersetzt.

bb) In Satz 5 werden die Wörter „zwei % bzw. 
eins %“ durch die Angabe „2 % oder 1 %“ 
ersetzt.

36. § 48 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ , im staatlichen 
Bereich unter Verwendung der vom Staats-
ministerium herausgegebenen Formblätter“ 
gestrichen.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Zulässig ist die Verwendung von EDV-Aus-
drucken der Beihilfefestsetzungsstellen zur 
Abfrage der erforderlichen Daten.“

cc) In Satz 4 werden die Wörter „§ 1 Abs. 1 Satz 1 
und 2 der Bayerischen E-Government- 
Verordnung“ durch die Wörter „§ 9 Abs. 1 
Satz 1 und 2 der Bayerischen Digitalverord-
nung“ ersetzt.

b) In Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 wird die Angabe 
„bzw.“ durch das Wort „oder“ ersetzt.

c) In Abs. 4 Satz 2 wird das Wort „stationäre“ durch 
das Wort „stationären“ ersetzt.

d) In Abs. 5 wird die Angabe „§ 29 Abs. 5 Satz 4“ 
durch die Wörter „§ 26 Satz 1 Nr. 5, § 29 Abs. 6 
Satz 4“ ersetzt.

e) In Abs. 7 Satz 1 wird jeweils die Angabe „bzw.“ 
durch das Wort „oder“ ersetzt.

f) Folgender Abs. 8 wird angefügt:

„(8) 1Die nach Art. 96 Abs. 4 BayBG zu-
ständigen Dienststellen überprüfen bei entspre-
chenden Anhaltspunkten die Möglichkeit der 
Feststellung und Geltendmachung etwaiger Re-
gressansprüche. 2Zur Umsetzung im staatlichen 
Bereich ist die in Art. 96 Abs. 4 Satz 3 BayBG 
bezeichnete staatliche Stelle befugt, bei den 
Staatsanwaltschaften Auskünfte zu Strafverfah-
ren gegen Leistungserbringer wegen berufsbe-
zogener Vermögens- und Korruptionsdelikte ein-
zuholen, die so erhaltenen Informationen darauf 
hin zu überprüfen, ob sich unter den Geschä-
digten Beihilfeberechtigte befinden und im Fall 
der Übereinstimmung zur Geltendmachung von 
Ansprüchen nach Satz 1 zu verwenden. 3Nähere 
Vorgaben zur Umsetzung können vom Staatsmi-
nisterium und dem Staatsministerium der Justiz 
gemeinsam festgelegt werden. 4Die nach Art. 96 
Abs. 4 Satz 3 BayBG zuständige staatliche Stelle 
hat die von den Staatsanwaltschaften übermittel-
ten Daten unverzüglich zu löschen, sobald eine 
Verarbeitung dieser Daten für die Prüfung nach 
Satz 2 nicht mehr erforderlich ist. 5Dies gilt ins-
besondere für Daten Geschädigter, die nach der 
Prüfung als beihilfeberechtigt ausscheiden.“

37. § 51 wird wie folgt geändert

a) In Abs. 1 wird die Angabe „bzw.“ durch das Wort 
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„oder“ ersetzt.

b) Dem Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Bei Beurlaubungen ohne Dienstbezüge nach 
Art. 89 Abs. 1 und 4 BayBG, die vor dem 1. Ok-
tober 2024 begonnen wurden, gilt § 5 Abs. 3 
Satz 1 in der am 30. September 2024 geltenden 
Fassung bis zur Beendigung der Beurlaubung.“

38. Anlage 2 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Buchst. B Spiegelstrich 7 und Buchst. C 
Spiegelstrich 3 werden aufgehoben.

bb) In Buchst. H wird nach Spiegelstrich 1 fol-
gender Spiegelstrich eingefügt:

–„ Hernien, Behandlung ohne Operation“.

cc) Buchst. M wird aufgehoben.

dd) Dem Buchst. P Spiegelstrich 1 wird folgen-
der Spiegelstrich vorangestellt:

–„ Photobiomodulation (PBM) bei trocke-
ner altersbedingter Makuladegeneration 
(AMD)“.

ee) Dem Buchst. V wird folgender Spiegelstrich 
angefügt:

–„ visuelle Restitutionstherapie“.

b) Nr. 2 wird wie folgt geändert

aa) Nach Buchst. g wird folgender Buchst. h ein-
gefügt:

„h) Modifizierte Eigenblutbehandlung
Aufwendungen mit autologen Throm-
bozytenkonzentraten wie plättchen-
reiches Plasma (PRP) und plättchen-
reiches Fibrin (PRF) sind nur bei den 
folgenden Behandlungen beihilfefähig:

aa) Zahnheilkunde
nach Extraktion eines oder mehre-
rer Zähne

aaa) zum Volumenerhalt des 
Kno chens beziehungsweise  
Alveolarfortsatzes (postex-
traktioneller, zum Beispiel  

präimplantologisch in di zier ter  
Kieferkammerhalt; So cket/
Ridge Preservation) oder

bbb) zur Verbesserung der Alveo-
lenheilung und Reduktion 
des Alveolitis-Risikos (PRF 
als solide PRF-Plug-Matrix) 
insbesondere im Rahmen 
einer operativen Weisheits-
zahnentfernung

bb) Augenheilkunde
bei einer trockenen Glandulae tar-
sales (Meibom-Drüsen-Dysfunk-
tion, Sicca-Syndrom, Keratokon-
junktivitis sicca etc.) mit autologen 
Serumaugentropfen aus Eigenblut 
als Tränenersatzstoff.“

aa) Die bisherigen Buchst. h und i werden die 
Buchst. i und j.

bb) Der bisherige Buchst. j wird Buchst. k und 
die Angabe „bzw.“ wird durch das Wort 
„oder“ ersetzt.

cc) Der bisherige Buchst. k wird Buchst. l.

39. Die Anlagen 3 und 4 erhalten jeweils die aus dem 
Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung. 

40. Anlage 5 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„1. Im Deutschen Konsortium Familiärer 
Brust- und Eierstockkrebs (FBREK) 
zusammengeschlossene universitäre 
Zentren“.

bb) Nach Nr. 1.15 wird folgende Nr. 1.16 einge-
fügt:

„1.16 Lübeck
Klinik für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe 
Zentrum für Familiären Brust- und 
Eier stockkrebs“.

cc) Die bisherigen Nrn. 1.16 bis 1.22 werden die 
Nrn. 1.17 bis 1.23.

b) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
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„2. Im Deutschen Konsortium Familiärer 
Darmkrebs (HNPCC) zusammengeschlos-
sene universitäre Zentren

2.1 Berlin

Gastroenterologie, Rheumatologie und In-
fektiologie der Charité - Universitätsmedi-
zin Berlin, Campus Benjamin Franklin

Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hepa-
tologie und Gastroenterologie der Charité -  
Universitätsmedizin Berlin, Campus Charité 
Mitte 

2.2 Bochum

Medizinische Universitätsklinik der Ruhr- 
Universität Bochum, Knappschaftskranken-
haus

2.3 Bonn

Institut für Humangenetik des Universitäts-
klinikums Bonn, Biomedizinisches Zentrum

2.4 Dresden

Institut für Klinische Genetik des Universi-
tätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden, 
Abteilung Chirurgische Forschung

2.5 Düsseldorf

Institut für Humangenetik des Universitäts-
klinikums Düsseldorf

2.6 Halle (Saale)

Universitätsklinikum Halle (Saale)

2.7 Hamburg

II. Medizinische Klinik und Poliklinik des 
Universitätsklinikums Hamburg

2.8 Hannover

Institut für Humangenetik der Medizini-
schen Hochschule Hannover

2.9 Heidelberg

Pathologisches Institut des Universitäts-
klinikums Heidelberg, Abteilung für Ange-
wandte Tumorbiologie

2.10 Leipzig

Klinik und Poliklinik für Onkologie, Gastroen-
terologie, Hepatologie, Pneumologie und In-
fektiologie des Universitätsklinikums Leipzig

2.11 Lübeck

Institut für Pathologie des Universitätsklini-
kums Schleswig-Holstein, Molekularpatho-
logie, Campus Lübeck

2.12 Magdeburg

Medizinische Fakultät der Universitätsklinik 
für Gastroenterologie, Hepatologie und In-
fektiologie der Otto-von-Guericke Universi-
tät Magdeburg

2.13 München

Medizinische Klinik und Poliklinik IV der 
Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Campus Innenstadt 

Medizinisch-Genetisches Zentrum

2.14 Münster

Institut für Humangenetik des Universitäts-
klinikums Münster

2.15 Tübingen

Institut für Medizinische Genetik und ange-
wandte Genomik des Universitätsklinikums 
Tübingen

2.16 Ulm

Klinik für Innere Medizin I des Universitäts-
klinikums Ulm“.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft. 

München, den 27. August 2024

Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen und für Heimat

Albert F ü r a c k e r , Staatsminister
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Anhang
(zu § 1 Nr. 39)

Anlage 3
(zu § 19 Abs. 1)

Beihilfefähige Höchstbeträge für ärztlich und zahnärztlich  
verordnete Heilbehandlungen

1Vorbemerkungen: Innerhalb des durch den Richtwert angegebenen Zeitrahmens ist die Therapiemaßnahme durch-
zuführen sowie die Vor- und Nachbereitung inklusive Dokumentation der Therapiemaßnahme. 2Der Richtwert darf nur 
aus medizinischen Gründen unterschritten werden. 

3Einige Maßnahmen sehen nach deren Durchführung eine Nachruhe vor. 4Der Zeitrahmen für die Nachruhe beträgt  
20 bis 25 Minuten.

Nr. Leistung beihilfefähiger 
Höchstbetrag  

in Euro
Teil 1 Inhalation

1 Inhalationstherapie, auch mittels Ultraschallvernebelung
a) als Einzelinhalation 11,60
b) als Rauminhalation in einer Gruppe, je Teilnehmerin oder Teilnehmer 4,80
c) als Rauminhalation in einer Gruppe bei Anwendung ortsgebundener natürlicher 

Heilwässer, je Teilnehmerin oder Teilnehmer
7,50

Aufwendungen für die für Inhalationen erforderlichen Zusätze sind daneben gesondert beihilfefähig.
2 Radon-Inhalation

a) im Stollen 14,90
b) mittels Hauben 18,20

Teil 2 Krankengymnastik, Bewegungsübungen
3 Physiotherapeutische Befundung und Berichte

a) physiotherapeutische Erstbefundung zur Erstellung eines Behandlungsplans, 
einmal je Behandlungsfall

16,50

b) physiotherapeutischer Bericht auf schriftliche Anforderung der verordnenden Person 63,50
4 Krankengymnastik (KG), auch auf neurophysiologischer Grundlage, Atemtherapie, ein-

schließlich der zur Leistungserbringung erforderlichen Massage, als Einzelbehandlung, 
Richtwert: 15 bis 25 Minuten

27,80

5 Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage [KG-ZNS nach Bobath, Vojta, 
Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation (PNF)] bei zentralen Bewegungsstörungen 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres, als Einzelbehandlung, 
Richtwert: 25 bis 35 Minuten

44,20

6 Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage (KG-ZNS-Kinder nach Bobath, 
Vojta) bei zentralen Bewegungsstörungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres als 
Einzelbehandlung, 
Richtwert: 30 bis 45 Minuten

55,20

7 Krankengymnastik (KG) in einer Gruppe (2 bis 5 Personen), je Teilnehmerin oder 
Teilnehmer, 
Richtwert: 20 bis 30 Minuten 

12,50
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8 Krankengymnastik bei zerebralen Dysfunktionen in einer Gruppe (2 bis 4 Personen), je 
Teilnehmerin oder Teilnehmer,
Richtwert: 20 bis 30 Minuten 

15,60

9 Krankengymnastik (Atemtherapie) insbesondere bei Mukoviszidose und schweren 
Bronchialerkrankungen als Einzelbehandlung, 
Richtwert: 60 Minuten

83,50

10 Krankengymnastik im Bewegungsbad
a) als Einzelbehandlung einschließlich der erforderlichen Nachruhe,  

Richtwert: 20 bis 30 Minuten
31,80

b) in einer Gruppe (2 bis 3 Personen), je Teilnehmerin oder Teilnehmer, einschließlich 
der erforderlichen Nachruhe,  
Richtwert: 20 bis 30 Minuten

22,70

c) in einer Gruppe (4 bis 5 Personen), je Teilnehmerin oder Teilnehmer, einschließlich 
der erforderlichen Nachruhe,  
Richtwert: 20 bis 30 Minuten

15,60

11 Manuelle Therapie, 
Richtwert: 15 bis 25 Minuten

33,40

12 Chirogymnastik (funktionelle Wirbelsäulengymnastik) als Einzelbehandlung,
Richtwert: 15 bis 20 Minuten

19,20

13 Bewegungsübungen
a) als Einzelbehandlung,  

Richtwert: 10 bis 20 Minuten
12,90

b) in einer Gruppe (2 bis 5 Personen),  
Richtwert: 10 bis 20 Minuten

8,00

14 Bewegungsübungen im Bewegungsbad
a) als Einzelbehandlung einschließlich der erforderlichen Nachruhe,  

Richtwert: 20 bis 30 Minuten
31,20

b) in einer Gruppe (2 bis 3 Personen), je Teilnehmerin oder Teilnehmer, einschließlich 
der erforderlichen Nachruhe,  
Richtwert: 20 bis 30 Minuten

21,80

c) in einer Gruppe (4 bis 5 Personen), je Teilnehmerin oder Teilnehmer, einschließlich 
der erforderlichen Nachruhe,  
Richtwert: 20 bis 30 Minuten

15,60

15 Erweiterte ambulante Physiotherapie (EAP), 
Richtwert: 120 Minuten je Behandlungstag

108,10

16 Gerätegestützte Krankengymnastik (KG-Gerät) einschließlich Medizinischen Aufbau-
trainings (MAT) und Medizinischer Trainingstherapie (MTT), je Sitzung für eine parallele 
Einzelbehandlung (bis zu 3 Personen), 
Richtwert: 60 Minuten 

52,40

17 Traktionsbehandlung mit Gerät (zum Beispiel Schrägbrett, Extensionstisch, Perl‘sches 
Gerät, Schlingentisch) als Einzelbehandlung, 
Richtwert: 10 bis 20 Minuten

8,80

Teil 3 Massagen
18 Massage eines einzelnen Körperteils oder mehrerer Körperteile

a) Klassische Massagetherapie (KMT), Segment-, Periost-, Reflexzonen-, Bürsten- 
und Colonmassage,  
Richtwert: 15 bis 20 Minuten

20,30

b) Bindegewebsmassage (BGM),  
Richtwert: 20 bis 30 Minuten

24,40
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19 Manuelle Lymphdrainage (MLD)

a) Teilbehandlung,  
Richtwert: 30 Minuten

33,80

b) Großbehandlung,  
Richtwert: 45 Minuten

50,60

c) Ganzbehandlung,  
Richtwert: 60 Minuten

67,50

d) Kompressionsbandagierung einer Extremität; Aufwendungen für das notwendige 
Polster- und Bindenmaterial (zum Beispiel Mullbinden, Kurzzugbinden, Fließpols-
terbinden) sind daneben beihilfefähig

21,50

20 Unterwasserdruckstrahlmassage einschließlich der erforderlichen Nachruhe,
Richtwert: 15 bis 20 Minuten

31,70

Teil 4 Palliativversorgung
21 Physiotherapeutische Komplexbehandlung in der Palliativversorgung, 

Richtwert: 60 Minuten
66,00

Teil 5 Packungen, Hydrotherapie, Bäder
22 Heiße Rolle einschließlich der erforderlichen Nachruhe, 

Richtwert: 10 bis 15 Minuten
13,60

23 Warmpackung eines einzelnen Körperteils oder mehrerer Körperteile einschließlich der 
erforderlichen Nachruhe
a) bei Anwendung wiederverwendbarer Packungsmaterialien (zum Beispiel Fango- 

Paraffin, Moor-Paraffin, Pelose, Turbatherm)
15,60

b) bei Anwendung einmal verwendbarer natürlicher Peloide (Heilerde, Moor, Natur-
fango, Pelose, Schlamm, Schlick) ohne Verwendung von Folie oder Vlies zwischen 
Haut und Peloid, als Teilpackung

36,20

c) bei Anwendung einmal verwendbarer natürlicher Peloide (Heilerde, Moor, Natur-
fango, Pelose, Schlamm, Schlick) ohne Verwendung von Folie oder Vlies zwischen 
Haut und Peloid, als Großpackung

47,80

24 Schwitzpackung (zum Beispiel spanischer Mantel, Salzhemd, Dreiviertel-Packung 
nach Kneipp) einschließlich der erforderlichen Nachruhe

19,70

25 Kaltpackung (Teilpackung)
a) Anwendung von Lehm, Quark oder Ähnlichem 10,20
b) Anwendung einmal verwendbarer Peloide (Heilerde, Moor, Naturfango, Pelose, 

Schlamm, Schlick) ohne Verwendung von Folie oder Vlies zwischen Haut und 
Peloid

20,30

26 Heublumensack, Peloidkompresse 12,10
27 Sonstige Packungen (zum Beispiel Wickel, Auflagen, Kompressen), auch mit Zusatz 6,10
28 Trockenpackung 4,10
29 a) Teilguss, Teilblitzguss, Wechselteilguss 4,10

b) Vollguss, Vollblitzguss, Wechselvollguss 6,10
c) Abklatschung, Abreibung, Abwaschung 5,40

30 a) an- oder absteigendes Teilbad (zum Beispiel nach Hauffe) einschließlich der erfor-
derlichen Nachruhe

16,20

b) an- oder absteigendes Vollbad (Überwärmungsbad) einschließlich der erforderli-
chen Nachruhe

26,40

31 Wechselbad einschließlich der erforderlichen Nachruhe
a) Teilbad 12,10
b) Vollbad 17,60

32 Bürstenmassagebad einschließlich der erforderlichen Nachruhe 25,10
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33 Naturmoorbad einschließlich der erforderlichen Nachruhe
a) Teilbad 43,30
b) Vollbad 52,70

34 Sandbad einschließlich der erforderlichen Nachruhe
a) Teilbad 37,90
b) Vollbad 43,30

35 Balneo-Phototherapie (Sole-Photo-Therapie) und Licht-Öl-Bad einschließlich Nachfetten 
und der erforderlichen Nachruhe

43,30

36 Medizinische Bäder mit Zusatz
a) Hand- oder Fußbad 8,80
b) Teilbad einschließlich der erforderlichen Nachruhe 17,60
c) Vollbad einschließlich der erforderlichen Nachruhe 24,40
d) bei mehreren Zusätzen je weiterer Zusatz 4,10

37 Gashaltige Bäder
a) gashaltiges Bad (zum Beispiel Kohlensäurebad, Sauerstoffbad) einschließlich der 

erforderlichen Nachruhe
25,70

b) gashaltiges Bad mit Zusatz einschließlich der erforderlichen Nachruhe 29,70
c) Kohlendioxidgasbad (Kohlensäuregasbad) einschließlich der erforderlichen 

Nachruhe
27,70

d) Radon-Bad einschließlich der erforderlichen Nachruhe 24,40
e) Radon-Zusatz, je 500 000 Millistat 4,10

38 Aufwendungen für andere als die in diesem Abschnitt bezeichneten Bäder sind nicht beihilfefähig. Bei 
Hand- oder Fußbad, Teil- oder Vollbad mit ortsgebundenen natürlichen Heilwässern erhöhen sich die 
jeweils angegebenen beihilfefähigen Höchstbeträge nach Nr. 36 Buchst. a bis c und nach Nr. 37 Buchst. b 
um 4,10 €. Weitere Zusätze hierzu sind nach Maßgabe der Nr. 36 Buchst. d beihilfefähig.

Teil 6 Kälte- und Wärmebehandlung
39 Kältetherapie eines einzelnen Körperteils oder mehrerer Körperteile mit lokaler Appli-

kation intensiver Kälte in Form von Eiskompressen, tiefgekühlten Eis- oder Gelbeuteln, 
direkter Abreibung, Kaltgas und Kaltluft mit entsprechenden Apparaturen sowie Eisteil-
bädern in Fuß- oder Armbadewannen, 
Richtwert: 5 bis 10 Minuten

12,90

40 Wärmetherapie eines einzelnen Körperteils oder mehrerer Körperteile mittels Heißluft 
Richtwert: 10 bis 20 Minuten

7,50

41 Ultraschall-Wärmetherapie, 
Richtwert: 10 bis 20 Minuten

13,80

Teil 7 Elektrotherapie
42 Elektrotherapie eines einzelnen Körperteils oder mehrerer Körperteile mit individuell 

eingestellten Stromstärken und Frequenzen, 
Richtwert: 10 bis 20 Minuten 

8,20

43 Elektrostimulation bei Lähmungen, 
Richtwert: je Muskelnerveinheit 5 bis 10 Minuten

17,60

44 Iontophorese 8,20
45 Hydroelektrisches Teilbad (Zwei- oder Vierzellenbad), 

Richtwert: 10 bis 20 Minuten
14,90

46 Hydroelektrisches Vollbad (zum Beispiel Stangerbad), auch mit Zusatz, einschließlich 
der erforderlichen Nachruhe, 
Richtwert: 10 bis 20 Minuten 

29,00
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Teil 8 Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie
47 Stimm-, sprech-, sprach- und schlucktherapeutische Erstdiagnostik zur Erstellung eines 

Behandlungsplans, einmal je Behandlungsfall; bei Wechsel der Leistungserbringerin 
oder des Leistungserbringers innerhalb des Behandlungsfalls sind die Aufwendungen 
für eine erneute Erstdiagnostik beihilfefähig. Je Kalenderjahr sind Aufwendungen 
für bis zu zwei Einheiten Diagnostik (entweder eine Einheit Erstdiagnostik und eine 
Einheit Bedarfsdiagnostik oder zwei Einheiten Bedarfsdiagnostik) innerhalb eines 
Behandlungsfalls beihilfefähig,
Richtwert: 60 Minuten

111,20

48 Stimm-, sprech-, sprach- und schlucktherapeutische Bedarfsdiagnostik; je Kalender-
jahr sind Aufwendungen für bis zu zwei Einheiten Diagnostik (entweder eine Einheit 
Erstdiagnostik und eine Einheit Bedarfsdiagnostik oder zwei Einheiten Bedarfs-
diagnostik) innerhalb eines Behandlungsfalls beihilfefähig, 
Richtwert: 30 Minuten

55,60

49 Bericht an die verordnende Person 6,20
50 Bericht auf besondere Anforderung der verordnenden Person 111,20
51 Einzelbehandlung bei Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schluckstörungen

a) Richtwert: 30 Minuten 49,40
b) Richtwert: 45 Minuten 68,00
c) Richtwert: 60 Minuten 86,50

52 Gruppenbehandlung bei Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schluckstörungen, je Teilnehmerin oder Teilnehmer 

a) Gruppe (2 Personen),  
Richtwert: 45 Minuten

61,20

b) Gruppe (3 bis 5 Personen),  
Richtwert: 45 Minuten

34,60

c) Gruppe (2 Personen),  
Richtwert: 90 Minuten

111,20

d) Gruppe (3 bis 5 Personen),  
Richtwert: 90 Minuten

56,10

Teil 9 Ergotherapie 
53 Funktionsanalyse und Erstgespräch einschließlich Beratung und Behandlungsplanung, 

einmal je Behandlungsfall
44,20

54 Einzelbehandlung
a) bei motorisch-funktionellen Störungen,  

Richtwert: 45 Minuten
52,80

b) bei sensomotorischen oder perzeptiven Störungen,  
Richtwert: 60 Minuten

70,40

c) bei psychisch-funktionellen Störungen,  
Richtwert: 75 Minuten

88,00

55 Einzelbehandlung als Beratung zur Integration in das häusliche und soziale Umfeld im Rahmen eines 
Besuchs im häuslichen oder sozialen Umfeld, einmal je Behandlungsfall
a) bei motorisch-funktionellen Störungen,  

Richtwert: 120 Minuten
140,80

b) bei sensomotorischen oder perzeptiven Störungen,  
Richtwert: 120 Minuten

182,60

c) bei psychisch-funktionellen Störungen,  
Richtwert: 120 Minuten

152,40
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56 Parallelbehandlung (bei Anwesenheit von zwei zu behandelnden Personen) 
a) bei motorisch-funktionellen Störungen, je Teilnehmerin oder Teilnehmer,  

Richtwert: 45 Minuten
42,30

b) bei sensomotorischen oder perzeptiven Störungen, je Teilnehmerin oder Teilnehmer,  
Richtwert: 60 Minuten

56,30

c) bei psychisch-funktionellen Störungen, je Teilnehmerin oder Teilnehmer,  
Richtwert: 75 Minuten

70,40

57 Gruppenbehandlung (3 bis 6 Personen) 
a) bei motorisch-funktionellen Störungen, je Teilnehmerin oder Teilnehmer,  

Richtwert: 45 Minuten
18,50

b) bei sensomotorischen oder perzeptiven Störungen, je Teilnehmerin oder Teilnehmer,  
Richtwert: 60 Minuten

24,70

c) bei psychisch-funktionellen Störungen, je Teilnehmerin oder Teilnehmer,  
Richtwert: 105 Minuten 

43,10

58 Hirnleistungstraining/Neuropsychologisch orientierte Einzelbehandlung,  
Richtwert: 45 Minuten

52,80

59 Hirnleistungstraining als Einzelbehandlung bei der Beratung zur Integration in das 
häusliche und soziale Umfeld im Rahmen eines Besuchs im häuslichen oder sozialen 
Umfeld, einmal je Behandlungsfall, 
Richtwert: 120 Minuten

152,40

60 Hirnleistungstraining als Parallelbehandlung bei Anwesenheit von zwei zu behandeln-
den Personen, je Teilnehmerin oder Teilnehmer, 
Richtwert: 45 Minuten

42,30

61 Hirnleistungstraining als Gruppenbehandlung, je Teilnehmerin oder Teilnehmer, 
Richtwert: 60 Minuten

24,70

Teil 10 Podologie
62 Podologische Behandlung (klein), 

Richtwert: 35 Minuten
34,20

63 Podologische Behandlung (groß), 
Richtwert: 50 Minuten

49,20

64 Podologische Befundung, je Behandlung 3,40
65 Erst- und Eingangsbefundung

a) Erstbefundung (klein),  
Richtwert: 20 Minuten

27,20

b) Erstbefundung (groß), einmal je Kalenderjahr,  
Richtwert: 45 Minuten

54,50

c) Eingangsbefundung, einmal je Leistungserbringer  
Richtwert: 20 Minuten

21,90

66 Therapiebericht auf schriftliche Anforderung der verordnenden Person 16,40
67 Anpassung einer einteiligen unilateralen oder bilateralen Nagelkorrekturspange, zum 

Beispiel nach Ross Fraser
96,40

68 Fertigung einer einteiligen unilateralen oder bilateralen Nagelkorrekturspange, zum 
Beispiel nach Ross Fraser

52,80

69 Nachregulierung der einteiligen unilateralen oder bilateralen Nagelkorrekturspange, 
zum Beispiel nach Ross Fraser

48,30

70 Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen einer mehrteiligen bilateralen 
Nagelkorrekturspange

92,00

71 Vorbereitung des Nagels, Anpassung und Aufsetzen einer einteiligen Kunststoff- oder 
Metall-Nagelkorrekturspange

52,60

72 Indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und Passgenauigkeit 16,80
73 Behandlungsabschluss ggf. unter Einschluss der Entfernung der Nagelkorrekturspange 25,20
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Teil 11 Ernährungstherapie
74 Ernährungstherapeutische Anamnese, einmal je Behandlungsfall

Richtwert: 30 Minuten
38,70

75 Ernährungstherapeutische Anamnese, einmal je Behandlungsfall
Richtwert: 60 Minuten

77,40

76 Berechnung und Auswertung von Ernährungsprotokollen und Entwicklung ent-
sprechender individueller Empfehlungen,
Richtwert: 60 Minuten

63,40

77 Notwendige Abstimmung der Therapie mit einer dritten Partei 63,40
78 Ernährungstherapeutische Intervention als Einzelbehandlung, 

Richtwert: 30 Minuten
38,70

79 Ernährungstherapeutische Intervention als Einzelbehandlung, 
Richtwert: 60 Minuten

77,40

80 Ernährungstherapeutische Intervention im häuslichen oder sozialen Umfeld als  
Einzelbehandlung, 
Richtwert: 60 Minuten

77,40

81 Ernährungstherapeutische Intervention als Gruppenbehandlung, 
Richtwert: 30 Minuten

27,10

82 Ernährungstherapeutische Intervention als Gruppenbehandlung, 
Richtwert: 60 Minuten

54,20

Teil 12 Sonstiges
83 Ärztlich verordneter Hausbesuch einschließlich der Fahrtkosten, pauschal

Werden auf demselben Weg mehrere Patientinnen oder Patienten besucht, sind die 
Aufwendungen nur anteilig je Patientin oder Patient beihilfefähig.

25,60

84 Besuch eines oder mehrerer Patienten in einer sozialen Einrichtung oder Gemeinschaft, 
einschließlich der Fahrtkosten, je Patient pauschal

16,70

85 Hausbesuch bei der Beratung im häuslichen und sozialen Umfeld (Mehraufwand)
Der Hausbesuch ist nur beihilfefähig, wenn Leistungen nach der Nr. 55 Buchst. a bis c, 
Nr. 59 oder Nr. 80 ohne ärztlich verordneten Hausbesuch erbracht wurden.  
Aufwendungen für Leistungen der Nrn. 83 und 84 sind daneben nicht beihilfefähig. 

25,60

86 Übermittlungsgebühr für Mitteilung oder Bericht an die verordnende Person 1,40
87 Versorgungsbezogene Pauschale je Blankoverordnung in der Ergotherapie 91,38
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Anlage 4
(zu § 21 Abs. 1)

Beihilfefähige ärztlich verordnete Hilfsmittel,  
Geräte zur Selbstbehandlung und Selbstkontrolle sowie Körperersatzstücke

A

1. Abduktionslagerungskeil

2. Absauggerät (z.B. bei Kehlkopferkrankung)

3. Adaptionen für diverse Gebrauchsgegenstände (z.B. bei Schwerstbehinderten zur Erleichterung der Körperpflege 
und zur Nahrungsaufnahme, Universalhalter)

4. Alarmgerät für Epileptiker

5. Anti-Varus-Schuh

6. Anus-praeter-Versorgungsartikel

7. Anzieh-/Ausziehhilfen

8. Aquamat

9. Armmanschette

10. Armtragegurt/tuch

11. Arthrodesensitzkissen/sitzkoffer (Nielsen)/stuhl

12. Atemtherapiegeräte

13. Atomiseur (zur Medikamenten-Aufsprühung)

14. Auffahrrampen für Krankenfahrstuhl

15. Aufrichteschlaufe

16. Aufrichtstuhl (für Aufrichtfunktion sind bis zu 150 € beihilfefähig)

17. Aufstehgestelle

18. Auftriebshilfe (bei Schwerstbehinderten)

19. Augenbadewanne/dusche/spülglas/flasche/pinsel/pipette/stäbchen

20. Augenschielklappe, auch als Folie

B

1. Badestrumpf
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2. Badewannensitz (nur bei Schwerstbehinderung, Totalendoprothese, Hüftgelenk-Luxations-Gefahr, Polyarthritis)

3. Badewannenverkürzer

4. Ballspritze

5. Behinderten-Dreirad

6. Bestrahlungsmaske für ambulante Strahlentherapie

7. Bettnässer-Weckgerät

8. Bettschutzeinlagen (saugende Krankenunterlage) zur Sicherung der Behandlung einer Krankheit bei Harn- oder 
Stuhlinkontinenz oder beides

9. Beugebandage

10. Billroth-Batist-Lätzchen

11. Blasenfistelbandage

12. Blindenführhund (einschließlich Geschirr, Hundeleine, Halsband, Maulkorb)

13. Blindenleitgerät (Ultraschallbrille, Ultraschall-Leitgerät)

14. Blindenschriftmaschine

15. Blindenstock/langstock/taststock

16. Blutlanzette

17. Blutzuckermessgerät

18. Bracelet

19. Bruchband

C

1. Clavicula-Bandage

2. Communicator (bei Sprech- oder Sprachstörungen)

3. Computerspezialausstattung für Behinderte; Spezialhard- und software bis zu 3 500 €, ggf. zuzüglich für eine 
Braillezeile mit 40 Modulen bis zu 5 400 €

D

1. Defibrillatorweste

2. Dekubitus-Schutzmittel (z.B. Auf-/Unterlagen für das Bett, Spezialmatratzen, Keile, Kissen, Auf-/Unterlagen für 
den Rollstuhl, Schützer für Ellenbogen, Unterschenkel und Füße)

3. Delta-Gehrad
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4. Drehscheibe, Umsetzhilfen

5. Duschsitz/stuhl

E

1. Einlagen (orthopädische), auch sensomotorische/propriozeptive Einlagen

2. Einmal-Schutzhose bei Querschnittgelähmten

3. Ekzem-Manschette

4. Elektronische Systeme zur Informationsverarbeitung und Informationsausgabe für Blinde

5. Elektromobil

6. Elektro-Stimulationsgerät

7. Epicondylitisbandage/spange mit Pelotten

8. Ernährungssonde

F

1. Farberkennungsgerät für Blinde sowie bei hochgradiger Sehbehinderung

2. Fepo-Gerät (funktionelle elektronische Peronaeus-Prothese)

3. Fersenschutz (Kissen, Polster, Schale, Schoner)

4. Fingerling

5. Fingerschiene

6. Fixationshilfen

7. Fußteilentlastungsschuh

G

1. Gehgipsgalosche

2. Gehhilfen und -übungsgeräte

3. Gehörschutz

4. Genutrain-Aktiv-Kniebandage

5. Gerät zur Behandlung mit elektromagnetischen Wechselfeldern bei atropher Pseudarthrose, Endoprothesenlocke-
rung, idiopathischer Hüftnekrose und verzögerter Knochenbruchheilung (in Verbindung mit einer sachgerechten 
chirurgischen Therapie)

6. Geräte zur kontinuierlichen Gewebezuckermessung einschließlich Sensoren bei Personen mit einer behandlungs-
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bedürftigen Stoffwechselerkrankung wie einer behandlungsbedürftigen Diabetes mellitus, bei einer Verordnung 
durch eine Fachärztin oder einen Facharzt für Innere Medizin und Endokrinologie und Diabetologie sowie von 
sonstigen Fachärztinnen und Fachärzten mit einer diabetologischen Zusatzqualifikation; daneben sind die Aufwen-
dungen eines Blutzuckermessgeräts zusätzlich beihilfefähig

7. Gesichtsteilersatzstücke (Ektoprothese, Epithese, Vorlege-Prothese)

8. Gilchrist-Bandage

9. Gipsbett, Liegeschale

10. Glasstäbchen

11. Gummihose einschließlich saugender körpernah getragene Inkontinenzhilfen (insbesondere Fixierhosen für In-
kontinenzvorlagen, saugende Inkontinenzhosen und -vorlagen) bei Blasen- oder Darminkontinenz oder beides

12. Gummistrümpfe

H

1. Halskrawatte, Hals-, Kopf-, Kinnstütze

2. Handgelenkriemen

3. Hebekissen

4. Heimdialysegerät

5. Helfende Hand, Scherenzange

6. Herz-Atmungs-Überwachungsgerät (monitor)

7. Hörgeräte (Hinter-dem-Ohr-Geräte [HdO-Geräte] sowie In-dem-Ohr-Geräte [IdO-Geräte] einschließlich Otoplastik, 
Taschengeräte, Hörbrillen, Schallsignale überleitende Geräte [C.R.O.S.-Geräte, Contralateral Routing of Signals], 
drahtlose Hörhilfen), einschließlich der Nebenkosten, ab dem vollendeten 10. Lebensjahr begrenzt auf bis zu 
1 500 € je Ohr, gegebenenfalls zuzüglich der Aufwendungen für eine medizinisch notwendige Fernbedienung. 
Mehrkosten sind beihilfefähig, wenn nach einem fachärztlichen Gutachten (§ 48 Abs. 7) auf Grund einer beid-
seitigen an Gehörlosigkeit grenzenden Schwerhörigkeit oder bei vergleichbar schwerwiegenden Sachverhalten 
ansonsten eine ausreichende Versorgung Schwersthörgeschädigter nicht zu gewährleisten ist.

I

1. Impulsvibrator

2. Infusionsbesteck oder gerät und Zubehör

3. Inhalationsgerät (auch Sauerstoff) und Zubehör, jedoch nicht Luftbefeuchter, filter, wäscher

4. Innenschuh, orthopädischer

5. Insulinapplikationshilfen und Zubehör (Insulindosiergerät, pumpe, injektor)

6. Ipos-Vorfußentlastungsschuh
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K

1. Kanülen und Zubehör

2. Katapultsitz

3. Katheter und Zubehör, auch Ballonkatheter

4. Kieferspreizgerät

5. Klosett-Matratze (im häuslichen Bereich bei dauernder Bettlägrigkeit und bestehender Inkontinenz)

6. Klumpfußschiene

7. Klumphandschiene

8. Klyso

9. Knetmaterial für Übungszwecke bei cerebral-paretischen Kindern

10. Kniekappe/bandage, Kreuzgelenkbandage

11. Kniepolster/Knierutscher bei Unterschenkelamputation

12. Knöchel- und Gelenkstützen

13. Körperersatzstücke einschließlich Zubehör (bei Brustprothesenhalter ist ein Eigenanteil von 15 €, bei Badeanzü-
gen für Brustprothesenträgerinnen von 40 € zu berücksichtigen)

14. Kompressionsstrümpfe/strumpfhose

15. Koordinator nach Schielbehandlung

16. Kopfring mit Stab, Kopfschreiber

17. Kopfschützer

18. Korrektursicherungsschuh

19. Krabbler für Spastiker

20. Krampfaderbinde

21. Krankenfahrstuhl (auch elektrisch) mit Zubehör

22. Krankenpflegebett

23. Krankenstock

24. Kreuzstützbandage

25. Krücke
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L

1. Latextrichter bei Querschnittlähmung

2. Leibbinde, jedoch nicht: Nieren-, Flanell- und Wärmeleibbinden

3. Lesehilfen (Leseständer, Blattwendestab, Blattwendegerät, Blattlesegerät, Auflagegestell)

4. Lichtsignalanlage für Gehörlose und hochgradig Schwerhörige

5. Lifter (Krankenlifter, Multilift, Bad-Helfer, Krankenheber, Badewannenlifter)

6. Lispelsonde

7. Lumbalbandage

M

1. Malleotrain-Bandage

2. Mangoldsche Schnürbandage

3. Manutrain-Bandage

4. Maßschuhe (orthopädisch), die nicht serienmäßig herstellbar sind, soweit die Aufwendungen jeweils 64 € über-
steigen (Eigenbeteiligung):

a) Straßenschuhe: Erstausstattung 2 Paar; Ersatzbeschaffung in der Regel frühestens nach 2 Jahren

b) Hausschuhe: Erstausstattung 1 Paar; Ersatzbeschaffung in der Regel frühestens nach 2 Jahren

c) Sportschuhe: Erstausstattung 1 Paar; Ersatzbeschaffung in der Regel frühestens nach 2 Jahren

d) Badeschuhe: Erstausstattung 1 Paar; Ersatzbeschaffung in der Regel frühestens nach 4 Jahren

e) Interimsschuhe, ohne Ansatz einer Eigenbeteiligung

5. Milchpumpe

6. Mundsperrer

7. Mundstab/greifstab

N

1. Narbenschützer

2. Neurodermitis-Overall für Kinder vor Vollendung des 12. Lebensjahres, begrenzt auf zwei pro Jahr bis zu 80 € je 
Overall

O

1. Orthese, Orthoprothese, Korrekturschienen, Korsetts u. Ä., auch Haltemanschetten usw.
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2. Orthesenschuhe, soweit die Aufwendungen 64 € übersteigen

3. Orthonyxie-Nagelkorrekturspange

4. Orthopädische Zurichtungen an Konfektionsschuhen, bis zu maximal sechs Paar Schuhen pro Jahr

5. Orthopädischer Spezialschuh für Diabetiker, soweit die Aufwendungen 64 € übersteigen

P

1. Pavlikbandage

2. Penisklemme

3. Peronaeusschiene, Heidelberger Winkel

4. Pflegebett in behindertengerechter Ausrüstung

5. Polarimeter

6. Psoriasiskamm

Q

Quengelschiene

R

1. Reflektometer

2. Rektophor

3. Rollbrett

4. Rutschbrett

S

1. Schede-Rad

2. Schlafpositionsgerät zur Lagetherapie bei positionsabhängiger obstruktiver Schlafapnoe (eine gleichzeitige Ver-
sorgung mit einem Atemtherapiegerät ist nicht beihilfefähig)

3. Schutzbrille für Blinde

4. Schutzhelm für Behinderte

5. Schwellstromapparat

6. Segofix-Bandagensystem

7. Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor Nadelstichverletzungen für dritte Personen, wenn der Beihilfeberech-
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tigte oder berücksichtigungsfähige Angehörige selbst nicht zur Anwendung des Hilfsmittels in der Lage ist und es 
hierfür einer Tätigkeit der dritten Person bedarf, bei der eine Infektionsgefahr durch Stichverletzungen, insbeson-
dere durch Blutentnahmen und Injektionen, besteht oder angenommen werden kann

8. Sitzkissen für Oberschenkelamputierte

9. Sitzschale, wenn Sitzkorsett nicht ausreicht

10. Skolioseumkrümmungsbandage

11. Spastikerhilfen (Gymnastik-/Übungsgeräte)

12. Sphinkter-Stimulator

13. Sprachverstärker nach Kehlkopfresektion

14. Spreizfußbandage

15. Spreizhose/schale/wagenaufsatz

16. Spritzen

17. Stabilisationsschuhe bei Sprunggelenkband-Schädigung, Lähmungszuständen und Achillessehnenschädigung; 
die gleichzeitige Anerkennung der Aufwendungen einer Orthese, gegebenenfalls zuzüglich eines Orthesenschuhs, 
ist ausgeschlossen

18. Stehübungsgerät

19. Stomaversorgungsartikel, Sphinkter-Plastik

20. Strickleiter

21. Stubbies

22. Stumpfschuhhülle

23. Stumpfstrumpf

24. Suspensorium

25. Symphysen-Gürtel

T

1. (Talocrur) Sprunggelenkmanschette nach Dr. Grisar

2. Therapeutisches Bewegungsgerät (nur mit Spasmenschaltung)

3. Therapiestuhl

4. Tinnitus-Gerät

5. Toilettenhilfen bei schwerbehinderten Menschen oder Personen mit Hüfttotalendoprothesen

6. Tracheostomaversorgungsartikel, auch Wasserschutzgerät (Larchel)



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 17/2024 453

7. Tragegurtsitz

U

1. Übertragungsanlagen – zur Befriedigung von allgemeinen Grundbedürfnissen des täglichen Lebens zusätzlich 
zu einem Hörgerät oder einem Cochlea-Implantat, oder wenn bei peripherer Normalhörigkeit auf Grund einer au-
ditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung eine pathologische Einschränkung des Sprachverstehens im 
Störschall besteht

2. Übungsschiene

3. Urinale

4. Urostomie-Beutel

V

1. Verbandsschuh (Einzelschuhversorgung)

2. Vibrationstrainer bei Gehörlosigkeit

W

1. Wasserfeste Gehhilfe

2. Wechseldruckgerät

3. Wright-Peak-Flow-Meter

Z

Zyklomat-Hormon-Pumpe und Set
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